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I n h a l t s a n g a b e :

B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung

582. Vermessungsgenehmigung II;
Dipl.-Ing. Hagen Lenzke ./. V.T. Norbert Stärk

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.2/2416/7160/270/10

Köln, den 2. November 2010

Dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Hagen Lenzke, Eupener Straße 272, 52076 Aa-
chen, habe ich gemäß Abschnitt B Nr. 5 des Runderlasses
des Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und öf-
fentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen vom
5. April 1962 in der Fassung vom 30. Juni 1982 (SMBl.
NRW. 71342) die Genehmigung erteilt, unter seiner Lei-
tung und Aufsicht den V.T. Norbert Stärk zur Mitwir-
kung bei Katastervermessungen heranzuziehen (Vermes-
sungsgenehmigung II).

Im Auftrag
gez.: S c h ä f e r

ABl. Reg. K 2010, S. 437

583. Vermessungsgenehmigung II;
Dipl.-Ing. Hagen Lenzke ./. 
s.t.g.V.T. Thorsten Jansen

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.2/2416/7160/271/10

Köln, den 2. November 2010

Dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Hagen Lenzke, Eupener Straße 272, 52076 Aa-
chen, habe ich gemäß Abschnitt B Nr. 5 des Runderlasses
des Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und öf-
fentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen vom
5. April 1962 in der Fassung vom 30. Juni 1982 (SMBl.
NRW. 71342) die Genehmigung erteilt, unter seiner Lei-
tung und Aufsicht den st.g. V.T. Thorsten Jansen zur Mit-
wirkung bei Katastervermessungen heranzuziehen (Ver-
messungsgenehmigung II).

Im Auftrag
gez.: S c h ä f e r

ABl. Reg. K 2010, S. 437



584. Urkunde über die Neubildung der
evangelischen Kirchengemeinde

Monschauer Land

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Ar-
tikel 11 Abs. 1 der Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche im Rheinland in Verbindung mit § 3 Buchstabe b)
der Dienstordnung für das Landeskirchenamt Folgendes
festgesetzt:

Artikel 1

1. Die Evangelische Kirchengemeinde Monschau und die
Evangelische Kirchengemeinde Roetgen werden zum

1. Januar 2011

aufgehoben.

2. Zum selben Termin wird die Evangelische Kirchenge-
meinde Monschauer Land neu gebildet.

3. Die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land
ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Evangelischen Kir-
chengemeinde Monschau und der Evangelischen Kir-
chengemeinden Roetgen.

Artikel 2

Die Grenze der Evangelischen Kirchengemeinde Mon-
schauer Land verläuft wie folgt:

Vom Grenzübergang der L 245 bei Wahlerscheid im
Süden bis zur ehemaligen Vennbahntrasse im Nordwes-
ten bei Münsterbildchen bildet die Staatsgrenze der Bun-
desrepublik Deutschland zum Königreich Belgien die
Grenze der Evangelischen Kirchengemeinde Monschauer
Land. Von dort folgt sie der Trasse nach Osten bis zum
Übergang über die B 258 in den Münsterwald hinein. Von
dort zieht sie sich in nördlicher Richtung in gerader Linie
mittig zwischen B 258 und Vichtbach nach Norden bis
zum westlichen Ortseingang von Rotterdell. Sie folgt von
hier ab der Grenze der Kommunalgemeinde Roetgen
westlich des Vichtsbaches bis zur Grenze der Stadt Stol-
berg an der L 238. Nach Osten führt sie der Grenze der
Kommunalgemeinden Roetgen und Hürtgenwald fol-
gend bis zum trigonometrischen Punkt 484 bei Raffels-
brand. Von hier verläuft die Grenze in östlicher Richtung
bis zum Hauptwanderweg 10 b. Sie folgt ihm bis zur
Brücke über den Weißen Wehebach und in der Verlänge-
rung bis zur Einbiegung der L 218 auf die B 399 nördlich
von Germeter. Sie setzt sich fort dem Tiefenbach bei Vos-
senack und der Kall entlang bis zur Hetzinger Heck. Sie
quert hier die L 246 und verläuft nach Süden an Schlie-
bach und Kaldenbach entlang bis sie östlich von Scheidt-
baum vorbei bei der Hubertushöhe auf den Rursee trifft.
Von hier ab verläuft die Grenze westlich von Eschauel in
der Mitte des Rursees und des Obersees bis Pleushütte
und der Mündung der Erkensruhr am Ostufer des Ober-
sees. Östlich des Ortes Erkensruhr verläuft sie der Er-
kensruhr und dem Wüstebach entlang weiter in südlicher
Richtung den Mühlenbach hinauf der Stadtgrenze Mon-
schaus folgend östlich der Höhen Groß- und Klein Höl-
lerscheid, Schwarzscheid und Pafferscheid bis zur Que-
rung der B 258 und dem Grenzübergang an der L 245 bei
Wahlerscheid.

Artikel 3

Die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land
gehört zum Kirchenkreis Aachen.

Artikel 4

Die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land
hat drei Pfarrstellen.

Die bisherige 1. Pfarrstelle der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Monschau wird 1. Pfarrstelle der Evangelischen
Kirchengemeinde Monschauer Land, die bisherige
2. Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Mon-
schau wird 2. Pfarrstelle der Evangelischen Kirchenge-
meinde Monschauer Land, die bisherige Pfarrstelle der
Evangelischen Kirchengemeinde Roetgen wird 3. Pfarr-
stelle der Evangelischen Kirchengemeinde Monschauer
Land.

Artikel 5

In der Evangelischen Kirchengemeinde Monschauer
Land ist der Unions-Katechismus in Gebrauch.

Artikel 6

Die Urkunde tritt am

1. Januar 2011

in Kraft.

Düsseldorf, den 12. Oktober 2010

gez.: H i e r o n i m u s
Das Landeskirchenamt

Staatsaufsichtliche Genehmigung

Die Auflösung der Evangelischen Kirchengemeinden
Monschau und Roetgen sowie die Neubildung der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Monschauer Land werden
hiermit gemäß Artikel 4 des Staatsgesetzes, betreffend die
Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen
staatsaufsichtlich genehmigt.

Köln, den 29. Oktober 2010

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag
gez.: D z i e i a

ABl. Reg. K 2010, S. 438

585. Immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren der Firma KCG Knapsack

Cargo GmbH im Chemiepark Knapsack
– Erörterungstermin –

Bezirksregierung Köln
Az.: 53.8851-8.15-1-67/10-Hs

Köln, den 8. November 2010

Antrag der Firma KCG Knapsack Cargo GmbH zur
Genehmigung der Erweiterung des Betriebs des beste-
henden Container – Terminals um den zusätzlichen Um-
schlag von gefährlichen Abfällen auf dem Gelände des
Chemiepark Knapsack in 50354 Hürth, Gemarkung
Hürth, Flur 8, Flurstücke 3665.

– 438 –



Im Verfahren gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) gibt die Genehmigungsbehörde nach
Ablauf der Einwendungsfrist bekannt, dass der gemäß
der öffentlichen Bekanntmachung vom 13. September
2010 vorgesehene Erörterungstermin, der am

30. November 2010, um 10.00 Uhr,

im Bürgerhaus – Kultur- und Tagungszentrum der Stadt
Hürth – Frankensaal –, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354
Hürth, stattfinden sollte, nicht durchgeführt wird, da
keine Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben wor-
den sind.

Im Auftrag
gez.: H e n k i s

ABl. Reg. K 2010, S. 438

C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen

586. Bekanntmachung des Termins
Falknerprüfung 2011

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses ist der Termin für die Falknerprüfung
des Jahres 2011 im Lande Nordrhein-Westfalen gemäß
§ 14 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Lan-
desjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) festgesetzt worden
auf:

Montag bis Freitag, dem 21. bis 25. März 2011,

Wenn es die Zahl der Bewerber erfordern sollte, wird
die Prüfung am

Montag, dem 28. März 2011,

fortgesetzt.

Die Falknerprüfung findet im Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen,
Wallneyer Straße 6, 45113 Essen, statt.

Die Anträge auf Zulassung zur Falknerprüfung sind
spätestens einen Monat vor dem Prüfungstermin beim
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen –
Obere Jagdbehörde –, Schwannstraße 3, 40476 Düssel-
dorf, einzureichen. Vordrucke für den Antrag auf Zulas-
sung können schriftlich bei der Oberen Jagdbehörde oder
im Internet unter http://www.wald-und-holz.nrw.de/fal-
knerpruefung-nrw angefordert werden. Dem Antrag sind
ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als sechs
Monate sein darf, ein Nachweis über die bestandene Jä-
gerprüfung nach § 11 Absatz 5 oder § 19 Absatz 2 DVO
LJG-NRW (beglaubigte Fotokopie des Jagdscheins oder
des Jägerprüfungszeugnisses) und ein Nachweis über die
Einzahlung der Prüfungsgeführ in Höhe von 120,– € bei-
zufügen (Kopie der Überweisung).

Für das Zulassungsverfahren ist eine gesonderte Ge-
bühr in Höhe von 30,– € zu entrichten.

Düsseldorf, den 2. November 2010

Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Az.: J.3-16.03.11.02-01/11

Im Auftrag
gez.: S c h i l l i n g

ABl. Reg. K 2010, S. 439

587. Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln

Die nachstehend beschriebenen Dienstsiegel wurden
gestohlen. Diese werden daher für ungültig erklärt.

Beschreibung der Dienstsiegel:

–Gummistempel, Durchmesser: 20 mm, Unterschrift:
„Siegel des Rhein-Sieg-Kreises“, Nr. der Dienstsiegel: 303
und 435.

Die Siegel tragen in der Mitte das Kreiswappen. Das
Wappen zeigt in einem Schild einen gekrönten und be-
wehrten, zweigeschwänzten Löwen, der sich mit der lin-
ken Pranke auf einem Schild mit Balkenkreuz stützt und
mit der rechten ein Flammenschwert über seinem Haupte
schwingt.

Siegburg, den 4. November 2010

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat

Im Auftrag
gez.: K i l i a n

ABl. Reg. K 2010, S. 439

588. Tagesordnung zur Sitzung der
Verbandsversammlung des BAV am

26. November 2010

Einladung zur 144. Sitzung der Verbandsversammlung
des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes am

Freitag, dem 26. November 2010, 14.00 Uhr,

im Ratsaal der Gemeinde Engelskirchen, c/o Rathaus,
51766 Engelskirchen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

2. Einführung und Verpflichtung von Mitgliedern und
stv. Mitgliedern der Verbandsversammlung

3. Bestimmung eines Mitgliedes der Verbandsversamm-
lung zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

4. Einwohnerfragestunde

5. Regionale 2010 Projekt: metabolon

– 439 –



6. Aktuelle Berichterstattung der Geschäftsführung
und des Verbandsvorstehers

7. Zwischenbericht zum 30. September 2010

8. Beratung und Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan 2011

9. Beratung und Beschlussfassung über die Gebühren-
bedarfsberechnung 2011

10. Gebührensatzung 2011

11. Änderung der Abfallentsorgungssatzung

12. Kommunale Abfallentsorgung in der Stadt Hückes-
wagen

a)  Gebührenbedarfsberechnung 2011

b) Abfallgebührensatzung 2011

13. Kommunale Abfallentsorgung in der Gemeinde En-
gelskirchen

a)  Gebührenbedarfsberechnung 2011

b)  Abfallgebührensatzung 2011

c) Europaweite Ausschreibung der kommunalen
Abfuhr

14. Kommunale Abfallentsorgung in der Gemeinde
Reichshof

a)  Gebührenbedarfsberechnung 2011

b)  Abfallgebührensatzung 2011

15. Kommunale Abfallentsorgung in der Stadt Burscheid

a)  Gebührenbedarfsberechnung

b)  Abfallgebührensatzung 2011

16. Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses für 2010

17. Resolution zur Neuordnung des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallrechts

18. Konzept Entsorgung DK I und DK II Abfälle

19. Anträge

20. Anfragen und Mitteilungen

21. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

22. Personalangelegenheiten

23. Genehmigung von Eilentscheidungen

24. Vertragsangelegenheiten
– Gründung einer Projektgesellschaft „metabolon“

25. Auftragsvergaben

26. Bericht Risikomanagement

27. Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs-
und Beteiligungs GmbH

28. Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH &
Co.KG

29. Anträge

30. Anfragen und Mitteilungen
– Termine 2011

31. Verschiedenes

Engelskirchen, den 5. November 2010

gez.: Udo K l e m t
Vorsitzender der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2010, S. 439

589. Tagesordnung der Delegiertenversammlung
des Erftverbandes

Die 84. Delegiertenversammlung des Erftverbandes
findet am

6. Dezember 2010, 15.00 Uhr,

im Phantasialand, Berggeiststraße 31–41, 50321 Brühl,
statt.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der form- und fristge-
rechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

2. Niederschrift der 83. Delegiertenversammlung am 7.
Dezember 2009

3. Änderungen in der Zusammensetzung der Delegier-
tenversammlung und ihrer Ausschüsse

4. Wahl von Verbandsratsmitgliedern

5. Änderung der Satzung des Erftverbandes

6. Bericht des Vorstands über die Tätigkeit des Verban-
des

7. Bericht der Rechnungsprüfer über die Prüfung des
Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2009 und
Entlastung des Vorstands

8. Beauftragung einer Prüfstelle für die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2010

9. Wahl der Rechnungsprüfer für die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2010

10. Veranlagungsrichtlinien 2011

11. Wirtschaftsplan 2011

12. Abfallwirtschaftskonzept 2009–2013

13. Kappung von Grundwasserspitzen im Raum Kor-
schenbroich durch den Erftverband

14. Mitgliederbefragung

15. Bekanntgaben

16. Verschiedenes

gez.: Werner S t u m p
Der Vorsitzende des Verbandsrates

Bergheim, den 3. November 2010

Erftverband
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2010, S. 440
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590. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln

Bilanz des Zweckverband für die Kreissparkasse Köln,
Köln zum 31. Dezember 2009

– 441 –



– 442 –
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Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
für die Kreissparkasse Köln hat in ihrer Satzung am
7. September 2010 den Jahresabschluss 2009 festgestellt.
Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung wird der
Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 572 740,59 € in vol-
ler Höhe dem Eigenkapital des Zweckverbandes zuge-
führt.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2009 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Ba-
chem GmbH & Co.KG in Köln hat am 9. August 2010
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie An-
hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht des Zweckverband für die Kreissparkasse Köln,
Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinde-
rechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckver-
bandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101
Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des
Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage des Zweckverbandes und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW kann der vollständige
Jahresabschluss 2009 bis zur Feststellung des Jahresab-
schlusses 2010 – voraussichtlich im September 2011 – in
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Neumarkt 18–
24 in 50667 Köln (Kreissparkasse Köln, Zimmer 5222)
montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr eingese-
hen werden.

Köln, den 1. Oktober 2010

gez.: Landrat Werner S t u m p
Verbandsvorsteher

Köln, den 6. November 2010

Kreissparkasse Köln
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2010, S. 441

591. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern;
h i e r : Sparkasse Aachen

Gemäß § 16 der Sparkassenverordnung NW werden
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen
zu folgenden Konten für kraftlos erklärt: Konto-
nummern: 304138415, 335151643, 304185689.

Aachen, den 4. November 2010

Sparkasse Aachen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2010, S. 444

592. Kraftloserklärung mehrerer Sparkassenbücher
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern
3000025084 und 4214711907 (14711907) ausgestellt von
der Kreissparkasse Euskirchen, werden gemäß § 16 Ab-
satz 2 Nr. 6 der Sparkassenverordnung NW für kraftlos
erklärt.

Euskirchen, den 4. November 2010

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2010, S. 444

– 444 –



593. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches;
h i e r : Stadtsparkasse Wermelskirchen

Das Sparkassenbuch Nr. 381504679 ausgestellt von der
Stadtsparkasse Wermelskirchen, wird gemäß § 16 (2), 6
der Sparkassenverordnung Nordrhein-Westfalen für
kraftlos erklärt.

Wermelskirchen, den 2. November 2010

Stadtsparkasse Wermelskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2010, S. 445

– 445 –
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